
 

Großbohrloch-
Sprengung 

mit 
Millisekundenzündern 

Weißjura-Massenkalk 

0/32 

0/56 

Kunde LKW-Waage 

Gewinnung (selektiv) 
Laden und Transport 

Mobiler Vorbrecher 
mit Vorabsiebung 

LKW-Kontrolle / -Verladung 

Externes Schotterwerk 

Schematische Darstellung der Anlage 

1 

2 

3 4 

 Vorsieb grob Vorsieb fein 

2,8-4,5 1,8-2,8 1,2-1,8 0,71-1,20 0,09-0,71

Transport 
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Anlagedaten

Reihenfolge nach Fließbild

Anlage (Anlagenteile) und Nebeneinrichtungen 
Kennbuchstabe

Fließbild  

Betriebszeiten

[h/Tag oder h/a]
 

 

Betriebsweise Auslegungsdaten Bemerkungen 

Nr. (Werks-) Bezeichnung 
Kont.= K

Disk.= D

Kapazität/Leistung

[SI-Einheit] 
Temp.

(°C)

Druck, absolut

(Pascal)
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D
atum

1 Großlochsprengung (Raupenbohrgerät) 1 bis 9 h/d D Bohrdurch- 
messer 95 mm, 
T = 21-26 mm

max. 2 Sprengungen pro 
Monat

2 Gewinnung (Radlader) 2 2.300 h/a K 10 t/Ladung

3 Vorbrechstufe mit Vorabsiebung (Mobile 
Aufbereitung)

3 bis 8 h/d D 200.000 t/a

4 Transport ins benachbarte Schotterwerk 4 2.300 h/a K 45 t/Ladung

1
1

1
7
/0

3
/2

0
2
1
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Stoff-Übersicht

Anlage/Anlagenteile/

Nebeneinrichtungen

(eindeutige Bezeichnung

und Gliederung ggf. lfd.

Nr. gemäß Fließbild) 

Stoff-Übersicht 

 

CAS-Nr.

und Angabe

H-Sätze1

 
Bezeichnung Stoffname

oder Gemisch:

Mit Angabe der Verwendung

als: Einsatzstoff, eingesetzter

Abfall, Hilfsstoff, Zwischen-

produkt, Nebenprodukt,

Endprodukt

 

 

 

 

 

Aggregat-

zustände

f,fl,g,ae

 

 

max. Lagermenge in

t oder m³

(entsprechend Anhang 1

der 4. BImSchV)

 

  

Verbrauch

bzw. Durchsatz

in m3/h, kg/h,

t /a 

 

 

Zusammensetzung 

Komponente  [Gew-%]

[Vol%]

1 Falls zu dem Stoff oder Gemisch ein Sicherheitsdatenblatt vorliegt, das Datenblatt dem Antrag beifügen.

Angabe der

Abfallschlüssel-

nummer (AVV)

bei eingesetzten

Abfällen

(Q
u
e
lle

: U
m

w
e

ltm
in

is
te

riu
m

 B
a
d
e
n
-W

ü
rtte

m
b
e
rg

)

Sprengbetrieb (1) Spengstoff f keine Lagerung im 
Steinbruch

27 t/a Ammonsalpeter- 
sprengstoffe, 
Kurzzeitzünder U 
(Klasse II), 25 ms, 
oder gleichwertige

Fällt nicht als 
Abfall an.

Kalksteingewinnung 
und Transport (2), (3), 
(4)

Kalkstein f - 200.000 t/a Kalkstein Fällt nicht als 
Abfall an.

Kalksteingewinnung 
und Transport (2), (3), 
(4)

Öle, Kraftstoffe und 
Frostschutzmittel 

fl keine Lagerung im 
Steinbruch

- produktspezifisch Fällt nicht als 
Abfall an.

1
1

17/03/2021
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Emissionen

Emissionsverursachende Betriebsvorgänge

Anlage, Anlagenteile,

Nebeneinrichtungen
 Verfahrensschritt  Emissionen 

Bezeichnung und Gliederung

wie in Formblatt 2.1
 rel. Häufigkeit

und Einzeldauer

z.B. 8 h/d, 360 d/a,

30 Chargen/Monat
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Es sind Angaben für Emissionsvorgänge mit gefassten und mit diffusen Emissionsquellen erforderlich. Die Angaben sind für Normalbetrieb, längere An- und Abfahrvorgänge sowie Reinigungsvorgänge  

 zu treffen. Für den Normalbetrieb ist in der Regel 100 % Last zugrunde zu legen, ggf. zusätzlich der bei Normalbetrieb vorkommende Lastzustand mit den maximalen Emissionswerten.
2 Der Abgasvolumenstrom ist im Regelfall normiert auf die Bezugsgrößen Abgas im Normzustand i.N. (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf (trocken, tr.)

und einem für die entsprechende Anlage vorgegebenen Bezugssauerstoffgehalt. In abweichenden Fällen sind die Bezugsgrößen für den Abgasvolumenstrom  anzugeben,

z.B. bezogen auf das feuchte Abgas (f) im Betriebszustand.

 

 

Emissionsvorgang1 Gesamtdauer

ca. h/a

zeitliche Lage Abgasvolumenstrom2 

an der Emissionsquelle 
Nm³/h, tr.

(bei Bezugs-O2 

von Vol.%) 

chem. Bezeichnung

der emittierten Stoffe
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1 Großbohrlochsprengung - Bohrung 
- Sprengung

2 pro Monat max. 216 07:00 - 17:00 Uhr Kalksteinstaub, Abgas

2 Gewinnung - Verladung 
- Transport

ganzjährig 2.250 07:00 - 17:00 Uhr Kalksteinstaub, Abgas

3 Vorbrechstufe mit Vorabsiebung - Vorbrechen und 
-sieben

ganzjährig 2.250 07:00 - 17:00 Uhr Kalksteinstaub

4 Transport ins benachbarte 
Schotterwerk

- Verladung 
- Transport

ganzjährig 2.250 07:00 - 17:00 Uhr Kalksteinstaub

1
1

1
7
/0

3
/2

0
2
1
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Emissionen

Emissionsmindernde Maßnahmen

 
1 Rohgaskonzentrationen können geschätzt werden; die Konzentrationsangaben können sich auf das vereinigte Rohgas, z.B. vor Wäsche oder auf einen Teilstrom beziehen.
2 Die Emissionswerte sind im Regelfall normiert auf die Bezugsgrößen Abgas im Normzustand i.N. (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf (trocken, tr.) und einem für die

entsprechende Anlage vorgegebenen Bezugssauerstoffgehalt. In abweichenden Fällen sind die Bezugsgrößen für die Emissionswerte anzugeben, z.B. bezogen auf das feuchte Abgas (f) im Betriebszustand.

Die Emissionskonzentration bei emissionsverursachenden Vorgängen, welche weniger als 30 min dauern, ist durch arithmetische Mittelung auf 30 min-Werte umzurechnen.

Der zugehörige arithmetisch gemittelte Volumenstrom (m3/h i.N., tr.) und die rechnerische Emissionsrate werden immer auf die volle Stunde bezogen.  

 

 

Emissionen Abgasreinigung Überwachung 

chem. Bezeichnung 

der emittierten 

Stoffe 

Reinigungsverfahren

z.B. Filter, Wäscher

Rohgas-

konzentration1 

Wirkungsgrad  max. Emissionswerte2  

K=kontinuierlich,

E=Einzelmessung,

R=Rechnung
 

Messort, 

Aggregatzustand 

f, fl, g,ae

mg/m3 ca. % mg/m3

bezogen auf

trockenes Abgas

i.N. bei Bezug s-O2

kg/h kg/a

emittiert 
in 
Emissions-
quelle, 
Bezeich-
nung oder 

Nummer 
der Quelle 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Kalksteinstaub Befeuchten nach 

Bedarf

1
1

1
7
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3
/2

0
2
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Emissionen

Emissionsquellen

 

 Emissions-

quelle aus

Formblatt

3.2 

 

16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 

Beschreibung der Quelle Abgas-

volumenstrom1 

Nm3/h tr. bei

 Bezugs-O2

Abgas-

temperatur

°C

geographische Lage nach 

ETRS 89 / UTM

Höhe der

Quelle

über Grund2

m

Innendurch-

messer oder

Austrittsfläche

m bzw. m2

Austritts-

richtung 

(vertikal,

horizontal)

bei Flächenquellen

Länge /  Breite / Höhe3 

m

1 Der Abgasvolumenstrom ist im Regelfall normiert auf die Bezugsgrößen Abgas im Normzustand i.N. (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf (trocken) und einen
  für die entsprechende Anlage vorgegebenen Bezugssauerstoffgehalt anzugeben. In abweichenden Fällen sind die Bezugsgrößen für den Abgasvolumenstrom, z.B. bezogen auf das feuchte Abgas (f)
  im Betriebszustand, anzugeben.
2 In der Regel ist eine Ableitung über Schornsteine erforderlich, deren Höhen nach der Nummer 5.5 TA Luft zu bestimmen sind. Die jeweilige Höhe soll aus Bauplänen entnommen
  werden können, insbesondere bei einer Ableitung über Dach, wenn eine Dachneigung von weniger als 20° vorhanden ist.
3 Länge und Breite bei Rechteckquellen, die vertikal emittieren, Länge und Höhe bei Rechteckquellen, die horizontal emittieren.

4 Transport von Kalkstein per 
LKW

diffus

1
1

1
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  Für die jeweilige Anlage, Anlagenteil und Einzelschallquelle und den anlagenbezogenen Fahrverkehr, getrennt nach Fahrzeugkategorien, ist der emittierte Schallleistungspegel anzugeben.  

2 Für die jeweilige Anlage, Anlagenteil und Einzelschallquelle sind die Teilbeurteilungspegel am Immissionsort anzugeben.
3 Die Immissionspegel /-anteile der einzelnen Schallquellen sind entsprechend den Vorgaben der TA Lärm zusammenzufassen und als Zusatzbelastung für den jeweiligen Immissionsort anzugeben.   

Emissionen1 Immissionen2 

Anlage, Anlagenteil, Einzelschallquelle,

anlagenbezogener Fahrverkehr

 

 

emittierter Schall-

leistungspegel dB(A)

 
Zusatzbelastung an den Immissionsorten (IO) in dB(A)

IO  _____

Straße / Hausnummer 

Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage3

Lärm

Betriebliche Schallquellen und deren Einwirkungen auf die Immissionsorte – Prognose

Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm: ja, Begründung ist im Textteil des Antrags angegeben

nein

Immissionsorte innerhalb Einwirkungsbereich:  ja

nein, Erläuterungen sind im Textteil des Antrags angegeben
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IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

D
atum

S
e
ite

  _
_
  v

o
n
  _

_

1
7
/0

3
/2

0
2
1

✔

1

Anton-Wengert-Str. 
1

2

Kleinkuchener Berg 
24

3

Wohngebiet „Hinter 
den Gärten"

4

Dorfgebiet "Hinter 
den Gärten"

5

Neue Hdh.Str. 9 
/2

Gewinnung, Behandlung und Transport 
(Formblatt 2.1, Kenn-Nr. 1 - 4)

s. Lärmgutachten

1
4
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Vorbelastung 4

Gesamtbelastung 5

Immissionsrichtwert nach Nr. 6.1 der TA Lärm

Gebietseinstufung6

 

Industriegebiet GI,

Gewerbegebiet GE,

urbanes Gebiet MU,

Kerngebiet/Dorfgebiet/Mischgebiet MI, allgemeines Wohngebiet/Kleinsiedlungsgebiet WA, reines Wohngebiet WR, 

Kurgebiet / Krankenhäuser / Pflegeanstalten SO.

Hinweis: Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu 
beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu 
beurteilen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind bei der Ermittlung der Vorbelastung zu erfassen und zu beurteilen, Nummer 7.4 TA Lärm. 

4  Vorbelastung sind Geräuschimmissionen von Anlagen im Umfeld, ohne den Beitrag der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage. 
5  Die Gesamtbelastung ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird. Sie ist entsprechend den
     Vorgaben der TA Lärm aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung zu ermitteln.
6  Für den jeweiligen Immissionsort ist die Gebietseinstufung nach Baunutzungsverordnung anzugeben: 

Lärm

Betriebliche Schallquellen und deren Einwirkungen auf die Immissionsorte – Prognose

 

 

IO  _____

Straße / Hausnummer  

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

S
e
ite

  _
_
  v

o
n
  _

_

1

Anton-Wengert-Str. 
1

2

Kleinkuchener Berg 
24

3

Wohngebiet „Hinter 
den Gärten"

4

Dorfgebiet "Hinter 
den Gärten"

5

Neue Hdh.Str. 9 
/2

43 0 44 0 44 0 44 0 45 0

55 40 55 40 55 40 60 45 60 45

WA WA WA MI MI

2
4
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  Für die jeweilige Anlage, Anlagenteil und Einzelschallquelle und den anlagenbezogenen Fahrverkehr, getrennt nach Fahrzeugkategorien, ist der emittierte Schallleistungspegel anzugeben.  

2 Für die jeweilige Anlage, Anlagenteil und Einzelschallquelle sind die Teilbeurteilungspegel am Immissionsort anzugeben.
3 Die Immissionspegel /-anteile der einzelnen Schallquellen sind entsprechend den Vorgaben der TA Lärm zusammenzufassen und als Zusatzbelastung für den jeweiligen Immissionsort anzugeben.   

Emissionen1 Immissionen2 

Anlage, Anlagenteil, Einzelschallquelle,

anlagenbezogener Fahrverkehr

 

 

emittierter Schall-

leistungspegel dB(A)

 
Zusatzbelastung an den Immissionsorten (IO) in dB(A)

IO  _____

Straße / Hausnummer 

Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage3

Lärm

Betriebliche Schallquellen und deren Einwirkungen auf die Immissionsorte – Prognose

Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm: ja, Begründung ist im Textteil des Antrags angegeben

nein

Immissionsorte innerhalb Einwirkungsbereich:  ja

nein, Erläuterungen sind im Textteil des Antrags angegeben
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IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

D
atum

S
e
ite

  _
_
  v
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n
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_
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0
2
1

✔

6

Neue Hdh.Str. 17

7

Mittlerer Gemeinde 
2

8

Mittlerer Gemeinde 
1

Gewinnung, Behandlung und Transport 
(Formblatt 2.1, Kenn-Nr. 1 - 4)

s. Lärmgutachten

3
4
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Vorbelastung 4

Gesamtbelastung 5

Immissionsrichtwert nach Nr. 6.1 der TA Lärm

Gebietseinstufung6

 

Industriegebiet GI,

Gewerbegebiet GE,

urbanes Gebiet MU,

Kerngebiet/Dorfgebiet/Mischgebiet MI, allgemeines Wohngebiet/Kleinsiedlungsgebiet WA, reines Wohngebiet WR, 

Kurgebiet / Krankenhäuser / Pflegeanstalten SO.

Hinweis: Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu 
beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu 
beurteilen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind bei der Ermittlung der Vorbelastung zu erfassen und zu beurteilen, Nummer 7.4 TA Lärm. 

4  Vorbelastung sind Geräuschimmissionen von Anlagen im Umfeld, ohne den Beitrag der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage. 
5  Die Gesamtbelastung ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird. Sie ist entsprechend den
     Vorgaben der TA Lärm aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung zu ermitteln.
6  Für den jeweiligen Immissionsort ist die Gebietseinstufung nach Baunutzungsverordnung anzugeben: 

Lärm

Betriebliche Schallquellen und deren Einwirkungen auf die Immissionsorte – Prognose

 

 

IO  _____

Straße / Hausnummer  

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

IO  _____

Straße / Hausnummer

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

S
e
ite

  _
_
  v

o
n
  _

_

6

Neue Hdh.Str. 17

7

Mittlerer Gemeinde 
2

8

Mittlere Gemeinde 
1

43 0 50 0 52 0

60 45 60 45 60 45

MI MI MI

4
4
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Abwasser

Abwasseranfall

Anfallstelle mit Zuordnung

zu den Anlagen/Anlagenteilen,

Nebeneinrichtungen

(Bezeichnung und Gliederung

wie in Formblatt 2.1)

Art der Abwasser(teil)ströme

z.B. Produktionsabwasser,

Reinigungswasser, Spülwasser,

Abschlämmwasser, Kühlwasser

auch Sanitärabwasser

Herkunftsbereich

gemäß Anhang

zur AbwV

Art der Abwasserableitung

k = kontinuierlich

d = diskontinuierlich,

ggf. Anzahl der Chargen 

pro Zeiteinheit

(je Teilstrom)

 

Abwasserstrom

in m3/h oder

m3/Charge und

Abwassertemperatur

(je Teilstrom)

chem. Bezeichnung aller

Inhaltsstoffe, ggf. zusätzlich

Summenparameter

(je Teilstrom)

1 2 3 4 5 6

(Q
u
e
lle

: U
m

w
e

ltm
in

is
te

riu
m

 B
a
d
e
n
-W

ü
rtte

m
b
e
rg

)

Kein Abwasseranfall

1
1

1
7
/0

3
/2

0
2
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A
nlage 1 / Form

blatt 5.2

A
bw

asser /
A

bw
asserbehandlung

S
eite  __  von  __

D
atum

Abwasser

Abwasserbehandlung

Maximalwerte  
im unbehandelten Abwasser1 

Reinigungsprinzip 
Vorbehandlung, z.B.
Fällung, Filtration,
Leichtstoffabschei-
dung, biologische
Behandlung mit
Wirkungsgrad

  
Maximal-
konzentration im
(ggf. vorbehandelten)
Abwasser am Ort
des Anfalls2

mg/l 

Reinigungsprinzip
Endbehandlung3,
z.B. Fällung,
Filtration, Leicht-
stoffabscheidung,
biologische
Behandlung mit
Wirkungsgrad

Maximal-
konzentration im
(ggf. behandelten) 
Abwasser

mg/ l

 Eigenkontrolle 
k = kontinuierlich 
d = diskontinuierlich

Mischprobe,
Stichprobe, 
Häufigkeit, z.B.
t = täglich
w = wöchentlich
m = monatlich

  

 Ort der anlagen-
bezogenen
Eigenkontrolle
Z = Zulauf
A = Ablauf
O = Ort des

 Anfalls
E = Endbehand-
  lungKonzentration

mg/l
Massenstrom
kg/h

7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Hinweis: Bei Anfall von Abwasser aus mehreren Herkunftsbereichen ist das Formblatt 5.2 für jeden Herkunftsbereich getrennt auszufüllen. 

  

chem. Bezeichnung
der Inhaltsstoffe,
ggf. zusätzlich Summen-
parameter getrennt nach
einzelnen Komponenten

(Übertrag von Spalte 6
des Formblatt 5.1) 

1 Die Maximalwerte können ggf. geschätzt werden.
2 Ort des Anfalls ist der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Abwasser behandelt worden ist, sonst an dem es erstmalig gefasst wird.
3 Vor der Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher Herkunft gemäß den in den Anhängen zur AbwV bestimmten Herkunftsbereichen. 

(Q
uelle: U

m
w

eltm
inisterium

 B
aden-W

ürttem
berg)

Kein Abwasseranfall

1
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b
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Abwasser

Einleitung

 
 1 Falls nach Vermischung von Abwasserströmen unterschiedlicher Herkunft, vor Direkteinleitung oder vor Einleitung

 in die Kanalisation eine Endbehandlung des Abwassers stattfindet, bedarf es einer Erläuterung des Reinigungsprinzips

 (auch pH-Einstellung) im Textteil des Antrags.    

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Abwasserteilströme 

aus Formblatt 5.1,

Spalte 2

Zulauf in Endstufe 

Abwasseranlage

(Endkontrollschacht

oder ggf. Abwasser-

behandlung)1 

 

je Teilstrom

m³/h

m³ pro Charge

Abwasserabfluss

m³/h                 

k = kontinuierlich 

m³ pro Charge,

d = diskontinuierlich

Anzahl der Chargen

pro Zeiteinheit              

Abwasser-

temperatur

°C

Indirekteinleitung Direkteinleitung Maximale

Einleitwerte

pro Inhaltsstoff,

ggf. zusätzlich

Summenpara-

meter

mg/ l    (kg/h)

Jahres- oder

Monatsmittel-

wert in mg/ l 

(nur bei IE-

Anlagen anzu-

geben)

Ablaufbezogene

Eigenkontrolle 

k = kontinuierlich 

Stichprobe

Mischprobe

d = diskontinuierlich

 
Häufigkeit, z.B.

t = täglich

w = wöchentlich

m = monatlich

Messort

Eigen-

kontrolle 

zugeordnete

Kläranlage

ö =

öffentliche

Kanalisation

p =

private

Kanalisation

Bezeichnung

Gewässer 

und 

Fluss-km

(Q
u
e
lle

: U
m

w
e

ltm
in

is
te

riu
m

 B
a
d
e
n
-W

ü
rtte

m
b
e
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)

Kein 

Abwasseranfall
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       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 6.1

Übersicht / Wasser-
gefährdende Stoffe

Seite  ___  von  ___

Datum

1. Übersichtsdarstellung

Stoffe, Anlagenart

Anlagenbezeichnung Stoffbezeichnung
und
Aggregatzustand
(f = fest,
fl = flüssig,
g = gasförmig)

 

Einstufung        
(Wassergefähr-
dungsklasse,
WGK oder
allg. wg1)

      Art der Anlage
(L, A, U2 oder
H, B, V3,     
R = Rohrleitung)

 Maximales
Volumen
in m3 oder t
  oder max.
Volumenstrom4

in l /min

Gefährdungsstufe
nach AwSV           
(A, B, C, D)

1 Allgemein wassergefährdend, z.B. aufschwimmende Stoffe.
2 L, A, U = Lageranlagen, Abfüllanlagen, Umschlaganlagen.
3 H, B, V = Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden.
4 Bei Abfüll- oder Umschlaganlagen bzw. Rohrleitungen größter Volumenstrom über einen Zeitraum von zehn Minuten oder

der Rauminhalt, der sich aus dem mittleren Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der größere Wert maßgebend ist. 

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg)

2. Detailangaben für die einzelnen Anlagen – siehe Formblatt 6.2

17/03/2021

Es wird keine Anlage 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen 
betrieben.

Nicht ortsfeste Anlagen 
(Geräte, Fahrzeuge, 
Brecher), Betrieb mit Ölen, 
Kraftstoffen und 
Frostschutzmitteln

fl produkt- 
spezifisch

keine Anlage 
i.S.d. AwSV

keine Anlage 
i.S.d. AwSV

keine Anlage 
i.S.d. AwSV

Anlage 6.2 entfällt

1 2



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 6.1

Übersicht / Wasser-
gefährdende Stoffe

3. Löschwasserrückhaltung

3.1  Das erforderliche Löschwasser-Rückhaltevolumen beträgt m³

Die Berechnung ergibt sich aus: 

Löschwasserrückhalterichtlinie (LöRüRl) 

Sonstige Berechnungsgrundlagen (z.B. als Erkenntnisquelle VdS 2557) 

Eine nachvollziehbare Berechnung ist enthalten Anlage 

3.2 Eine detaillierte Beschreibung der Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen
(Auffangräume, Löschwasserschotts, Kanalabsperrungen etc.)
unter wasserrechtlichen Gesichtspunkten enthält 

Anlage 

Eine zeichnerische Darstellung enthält Anlage  

Das tatsächliche Löschwasser-Rückhaltevolumen für den o.a. Bereich beträgt m³

Bemerkungen (z.B. bei mehreren separaten Rückhaltevolumina) 

Seite  ___  von  ___

Nicht erforderlich.

2 2
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A
nlage 1 / Form

blatt 7

A
bfall

S
eite  __  von  __

D
atum

Abfälle

Ort der Entstehung: Produktionsanlagen, Abfallbehandlungsanlagen

Eindeutige Bezeichnung
der Anlage, Teilanlage,
Prozess  

 

 

  

Eigenbezeichnung der Abfälle
(Nichtverwendbare
Produktionsabfälle,
Fehlchargen, Betriebsmittel,
Öle, Filtermaterialien ... )

Abfallbezeichnung
nach Abfallver-
zeichnisverord-
nung (AVV)

Abfallschlüssel
nach AVV
(mit * gefährlich)

Begründung
nicht gefährlich /
gefährlich

(bekannte Einsatz-
stoffe, Deklarations-
analyse, Erfahrung)

anfallende
Menge t /a

Entsorger zum Zeitpunkt
der Antragstellung
(Name, Anschrift)

Entsorgungsanlage  
(Verbrennung,
Sortierung,
Recycling,
Deponie)

Abfall zur
Beseitigung
(AB)

Abfall zur
Verwertung
(AV)

(Q
uelle: U

m
w

eltm
inisterium

 B
aden-W

ürttem
berg)

1 Sprengung Im Sprengbetrieb fallen 
keine Reststoffe an; nicht 
verbrauchter Sprengstoff 
wird vom Sprengmeister 
zurückgenommen

und außerhalb des 
Steinbruchs eingelagert.

2 Gesteinsgewinnung Nicht verwertbarer 
Abraum wird im Zuge der 
Rekultivierung verwertet.

2 Gesteinsgewinnung 
3 Aufbereitung 
4 Transport

Wischtücher, 
Filtermaterial, 
Schutzkleidung

15 02 03 geringe 
Mengen

diverse

1
1

1
7
/0

3
/2

0
2
1
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Anlage 4

Antrag auf 
     Baugenehmigung (§ 49 LBO)      
     Bauvorbescheid (§ 57 LBO) 
Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund § 53 Abs. 1 und 2 LBO in Verbindung mit  
der Verfahrensverordnung zur LBO notwendige Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind.  
Sind Bauantrag oder Bauvorlagen unvollständig oder entsprechen sie nicht den Formanforderungen, kann der 
Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung zurückgewiesen werden (§ 54 Abs. 1 LBO) 

1. Bauherr/in 

2. Baugrundstück

3. Bauvorhaben

Errichtung Änderung Nutzungsänderung Sonderbau gemäß § 38 Abs. 2 Nr.  

Gebäudeklasse3 

4. Entwurfsverfasser/in  

Über die Gemeinde

an die untere Baurechtsbehörde

Eingangsvermerk der Gemeinde

Eingangsvermerk der Baurechtsbehörde

Aktenzeichen

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Name, Vorname bzw. Firma1, Anschrift, Telefon, E-Mail2, Fax2

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

Genaue Bezeichnung des Vorhabens / der mit dem Bauvorbescheid zu klärende Einzelfragen 

Name, Vorname bzw. Firma1, Anschrift, Telefon, E-Mail2, Fax2

Kling Umwelttechnik AG, Herr Marcus Kling, Talstraße 5, 89518 Heidenheim 
Tel.: 07321/92508-29 
Email: m.kling@xk-kling.de

89520 Heidenheim, Gemarkung Großkuchen, Hirntal, Flurstück Nr. 393

✔

Erweiterung des bestehenden Steinbruchs im Hirntal

Keine Gebäude vorhanden; 
Verfasserin immissionsschutzrechtlicher Antrag: HPC AG, Am Jagdschlößle 13, 
89520 Heidenheim, Tel. 07321/9394-0 Email: info@hpc.ag

✔



2

Bauvorlagenberechtigt 

als Architekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 1 LBO, Architektenliste Nr. 

als Innenarchitekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 2 LBO, Architektenliste Nr. 

als Ingenieur/in der Fachrichtung Bauingenieurwesen 
nach § 43 Abs. 3 Nr. 3 LBO, Liste der Ingenieurkammer Nr. 

als

mit Bauvorlagenberechtigung nach 

§ 43 Abs. 4 LBO § 43 Abs. 5 LBO 

§ 43 Abs. 7 LBO, Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr.  

§ 43 Abs. 8 LBO, Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr. 

§ 77 Abs. 2 LBO

Hinweis zum barrierefreien Bauen: 
Die Vorschriften zur Barrierefreiheit nach § 35 Abs. 1 und § 39 LBO sind zu beachten. Die 
Einzelanforderungen (Aufzüge, Bewegungsflächen etc.) an barrierefreie Anlagen ergeben sich aus 
den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwVTB) bekanntgemachten Normen 
DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.

 mit der Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt. 

5. Bautechnische Bauvorlagen 

Die bautechnischen Nachweise (§ 9 LBOVVO)sind angeschlossen bzw. werden nachgereicht.  

Das Bauvorhaben bedarf der bautechnischen Prüfung (§ 17 LBOVVO) 

Das Bauvorhaben bedarf keiner bautechnischen Prüfung (§ 18 LBOVVO) 

 Erklärung zum Standsicherheitsnachweis nach § 10 Abs. 2 i.V.m § 10 Abs. 1 LBOVVO 

 Ich habe Herrn / Frau 

 Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail2, Fax2 des/der Verfassers/in des Standsicherheitsnachweises 

 Bauherr/in Datum, Unterschrift4 

✔
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Ich bin Verfasser/in des Standsicherheitsnachweises für das unter 3. angeführte Bauvorhaben und 
erfülle die Qualifikationsanforderungen nach 

§ 18 Abs. 3 Nr. 1 LBOVVO 
(Bauingenieur/in mit einer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Baustatik von mind. fünf Jahren.)  
§ 18 Abs. 3 Nr. 2 LBOVVO 
(Bestätigung der höheren Baurechtsbehörde, dass ich in den letzten fünf Jahren vor dem 
31.05.1985 hauptberuflich auf dem Gebiet der Baustatik ohne wesentliche Beanstandungen 
Stand-sicherheitsnachweise verfasst habe.) 

6. Bauvorlagen und sonstige Anlagen 
(Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus § 2 Abs. 2 LBOVVO.)

6.1 -fach Lageplan (§ 4 LBOVVO) vom 

6.2 -fach Bauzeichnungen (§ 6 LBOVVO) vom  

6.3 -fach Baubeschreibung (§ 7 LBOVVO) 

6.4 -fach technische Angaben zu Feuerungsanlagen (§ 7 LBOVVO) 

6.5 -fach Angaben zu gewerblichen Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO) 

6.6 -fach Darstellung der Grundstücksentwässerung (§ 8 LBOVVO) 

6.7 -fach bautechnische Nachweise (§ 9 LBOVVO) 

6.8 -fach Benennung eines/r Bauleiters/in (§ 42 LBO) Name, Anschrift, Unterschrift, soweit bestellt 

6.12      -fach sonstige Anlagen 

Die Bauvorlagen Nr. 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor 
Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen 
Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können. 

Verfasser/in des Standsicherheitsnachweises Datum, Unterschrift4 

Sonstige Unterlagen 

-fach statistischer Erhebungsbogen (für jedes Gebäude getrennt) 

Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG 

Bodenschutzkonzept nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG 

6.9 

6.10 

6.11 

7 16.12.2020

7 25.06.2019

7

-

-

7

-

-

-

-



4 

1

7. Unterschriften

Hinweis: Soweit die Unterschriften von am Bau Beteiligten vorstehend fehlen, erklärt der/die 
Bauherr/in mit der Einreichung auch, dass die entsprechenden Erklärungen und Bestätigungen ihm/ihr 
vorliegen oder mündlich abgegeben wurden.

8. Datenschutz – Einwilligungserklärung 
Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben 
werden, wenn der/die Bauherr/in hierzu seine/ihre Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der 
Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als 
Verweigerung. Als Bauherr/in bin ich damit einverstanden, dass die Angaben in den Nr. 1 bis 3 zur 
Veröffentlichung weitergegeben werden.

ja nein  

an das örtliche Amtsblatt bzw. die örtliche Zeitung 

an Verlage für Bautennachweise

Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung des/ der Bauherrn/in zur Bekanntgabe des 
Bauvorhabens in der Tagesordnung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses 
verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im örtlichen Amtsblatt zu berichten.

1 bitte Ansprechpartner/in anführen 
2 Angabe freiwillig 
3 gemäß § 2 Abs. 4 LBO 

4 nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB  

Bauherr/in Datum, Unterschrift4

Bauherr/in Datum, Unterschrift4

Entwurfsverfasser/in Datum, Unterschrift4

HPC AG 17.03.2021

Kling Umwelttechnik AG 17.03.2021

bschul
Neuer Stempel

bschul
Neuer Stempel



Anlage 5

Stadt / Gemeinde: LAGEPLAN
Gemarkung und Flur: schriftlicher Teil (§ 4 LBOVVO)

Landkreis: Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

1. Bauherr/in

Name, Vorname bzw. Firma1, Anschrift, Telefon, E-Mail , Fax

2. Baugrundstück

Flurstück, Straße, Haus-Nr., Grundbuch, Flächeninhalt

3. Art der baulichen Nutzung

geplant

vorhanden

4. Eigentümer/in lt. Grundbuch

Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail , Fax

5. Nachbargrundstücke

Flurstück, Straße, Haus-Nr. Eigentümer/in  (bei Eigentümergemeinschaften: Verwaltung)

2 2

2 2

       2

6. Baulasten, sonstige öffentliche Lasten oder Beschränkungen und bauplanungsrechtliche
Beurteilungsgrundlage

6.1 Baulasten sind eingetragen
 ja  neinauf dem Grundstück

zugunsten des Grundstücks auf einem anderen Grundstück  ja  nein

Art der Baulast, Verzeichnis-Nr., ggf. Grundstück

89520 Heidenheim

Großkuchen

Heidenheim

Kling Umwelttechnik AG, Herr Marcus Kling, Talstraße 5, 89518 Heidenheim 
Tel.: 07321/92508-29 
Email: m.kling@xk-kling.de

Flurstück Nr. 393, Hirntal

Erweiterung eines Steinbruchs; es werden keine Gebäude errichtet

Wald

Haus Thurn und Taxis; 
Thurn und Taxis Forst GmbH & Co. KG, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg, Tel.: +49 (0) 941 - 5048 138



– 2 –
6.2 Sonstige öffentliche Lasten oder Beschränkungen

Zugehörigkeit zu einer unter Denkmalschutz gestellten Gesamtanlage, Sachgesamtheit oder zu einem einzelnen Kulturdenkmal

Lage in einem

   Grabungsschutzgebiet  Naturschutzgebiet

   Landschaftsschutzgebiet  geschützten Grünbestand

   Wasserschutzgebiet
 Zone I       Zone II       Zone III a  

 Überschwemmungsgebiet

   Flurbereinigungsgebiet  Umlegungsgebiet

6.3 Beurteilungsgrundlage für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens

§ 30 BauGB; § 33 BauGB; § 34 BauGB; § 35 BauGB;

7. Festsetzungen des Bebauungsplanes und / oder örtliche Bauvorschriften (Satzungen gem. § 74 LBO)

7.1 Name des Bebauungsplanes bzw. der Satzung

7.2  rechtsverbindlich seit

7.3 maßgebliche BauNVO  1962  1968  1977  1986  1990

7.4 festgesetzes Baugebiet   WR   WA  MI  MD  MK   GE  GI

7.5 Maß der baulichen Nutzung

7.5.1 Grundflächenzahl = GRZ
oder Größe der Grundfläche

7.5.2 Geschossflächenzahl = GFZ
oder Größe der Geschossfläche

7.5.3 Baumassenzahl = BMZ
oder Baumasse

7.5.4 Zahl der Vollgeschosse = Z

7.5.5 Höhe der baulichen Anlage = H / HbA 

7.6 Bauweise ( § 22 BauNVO)

  offen  geschlossen  abweichende Bauweise

7.7          Sonstige Angaben 

weitere Angaben

(z.B. zu abweichenden
Berechnungsvorgaben)

m

Weitere Angaben

8a. Berechnung der Flächenbeanspruchung des Baugrundstücks
nach BauNVO 1990

8.1 Fläche des Baugrundstücks  m²

8.1.1 zu Zuschlag nach § 21 a Abs. 2 BauNVO +  m²

8.1.2 zu Flächenbaulast auf Flurstück-Nr.  +  m²

8.1.3 –  m²ab Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie 
(§ 19 Abs. 3 BauNVO)

8.1.4 –  m²

8.1.5

ab Teilflächen des Baugrundstücks, 
die nicht im Bauland liegen (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

ab Flächenbaulast für Flurstück-Nr. __________ –  m²

8.2 Maßgebende Grundstücksfläche = M G F   m²

Nicht vorhanden



– 3 –
8.3 Bauliche Nutzung des Baugrundstücks Grundfläche Geschossfl. Baumasse

nach BauNVO 1990

8.3.1.1 anzurechnende baul. Anlagen vorhanden ________ m²
ohne Anlagen nach geplant ________ m²
§ 19 Abs. 4 BauNVO vorh. + gepl. ________ m²

8.3.1.2 anzurechnende baul. Anlagen vorhanden _______m² ________ m³
nach § 20 Abs. 3 u. 4 bzw. geplant _______m² ________ m³
§ 21 Abs. 2 u. 3 BauNVO vorh. + gepl. _______m² ________ m³

8.3.1.3 mitzurechnende Anlagen nach vorhanden ________ m²
§ 19 Abs. 4 BauNVO geplant ________ m²

vorh. + gepl. ________ m²
8.3.1.4  davon anrechnungspflichtige oberirdische vorhanden   ________ m²

überdachte Stellplätze und Garagen geplant ________ m²
vorh. + gepl. ________ m²

8.3.1.5  in Anspruch genommen (8.3.1.1 +   8.3.1.3 bzw.  8.3.1.4)   ________ m²     ________ m²       _______m² ________ m³

8.3.2.1  zulässige bauliche Nutzung 
gemäß Festsetzung des Bebauungsplans
  ________ m²   _______m² ________ m³

 

8.3.2.2 Zuschlag nach § 21 a Abs. 5 BauNVO _______m² ________ m³
8.3.2.3 zulässige Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 BauNVO:

a) 50 % des Wertes aus 8.3.2.1, wenn ________ m²
Summe aus 8.3.2.1 und 8.3.2.3 a  ________ m² <
max. 0,8 x MGF < ________ m²

oder
gem. Festsetzungen im Bebauungsplan:
b) _______  des Wertes aus 8.3.2.1  ________ m²
c) _______  x MGF  ________ m²

8.3.2.4 davon zulässige Überschreitung durch überdachte Stellplätze
und Garagen gemäß § 21 a Abs. 3 BauNVO: 0,1 x MGF                                           _______ m²

8.3.2.5 zulässige Nutzung (8.3.2.1 +  8.3.2.3 bzw.  8.3.2.4 bzw.  8.3.2.2)      ________  m²      _______ m²       _______m²       ________ m³

8.3.2.6 zulässige Nutzung überschritten  nein  nein  nein

 ja  ja  ja

mit Anlagen nach 8.3.1.1 (Differenz aus 8.3.1.1 um ________ m²
und 8.3.2.1)        ________ %
mit Anlagen nach 8.3.1.2 (Differenz aus 8.3.1.5             um  _______ m²       ________ m³
und 8.3.2.5  )  _______ %        ________ %
mit Anlagen nach 8.3.1.3 (Differenz aus 8.3.1.5 um  ________ m²
und 8.3.2.5 , ggf. Differenz aus 8.3.1.1 und 8.3.2.1 abziehen)      ________ %
mit Anlagen nach 8.3.1.4 (Differenz aus 8.3.1.5 um                                  _______ m²
und 8.3.2.5 , ggf. Differenz aus 8.3.1.1 und 8.3.2.1abziehen)  _______ %

 

MGF x 
GRZ        GFZ         BMZ

_
_

3                                4                    3                                        4                                          5                                       5                 

6                                7                               8                        6                                        7                                          8                                       8

5

8

3

6

4

7

5                                                             3, 4, 7, 8 Übertrag von oben diese Hochzahlen dienen lediglich der Verknüpfung im Rahmen des Berechnungsvorgangs 
6  8.3.2.5: einzutragen ist der kleinere Wert (8.3.2.1 + 50% von 8.3.2.1 oder 0,8 x MGF), wenn nicht ein Wert aus b / c zu 8.3.2.1 zu addieren ist

8b. Berechnung der Flächenbeanspruchung des Baugrundstücks
nach BauNVO 1962 bis 1986

8.1 Fläche des Baugrundstücks  m²

8.1.1 zu Zuschlag nach § 21 a Abs. 2 BauNVO +  m²

8.1.2 zu Flächenbaulast auf Flurstück-Nr. +  m²

8.1.3 –  m²ab Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie 
(§ 19 Abs. 3 BauNVO)

8.1.4 –  m²ab Teilfläche des Baugrundstücks, 
die nicht im Bauland liegen (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

8.1.5 ab Flächenbaulast für Flurstück-Nr. __________ –  m²

8.2   m²Maßgebende Grundstücksfläche = M G F 

HoffmannA
Linien

HoffmannA
Rechteck

HoffmannA
Linien

HoffmannA
Linien

HoffmannA
Linien

HoffmannA
Linien

HoffmannA
Linien



– 4 –

8.3 Grundfläche Geschossfläche Baumasse

8.3.1.1 anzurechnende baul. Anlagen vorhanden _______m² _____ m² _____ m³
(ohne Garagen und überdachte Stellplätze)

geplant _______m² _____ m² _____ m³

8.3.1.2 Garagen und überdachte vorhanden _______m² _______m² _____m³
Stellplätze

geplant _______m² _______m² _____m³

vorhanden + geplant _______m² _______m² _____m³

8.3.1.3 nach § 21 a Abs. 3 S. 1 BauNVO
ab:       x MGF       _______m²

verbleiben _______m²
anzurechnen unter Berücksichtigung
von § 21 a Abs. 3 und 4 BauNVO _______m² _____ m² _____ m³

8.3.1.4 in Anspruch genommen _______m² _____ m² _____ m³

MGF x GRZ = MGF x GFZ = MGF x BMZ =
8.3.2.1 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

gem. Festsetzung des Bebauungsplans _______m² _____ m² _____ m³

_____ m² _____ m³

8.3.2.3 zulässiges Maß der baulichen Nutzung                                                 _ ______m² _ ____ m² _ ____ m³

8.3.2.4  zulässige Nutzung überschritten  nein  ja  nein              ja  nein           ja

8.3.2.5  zul Nutzung überschritten um ______m²     ______ %         ______m²     _____%        ____m³   _____ %

8.3.2.6  davon Überschreitung in Vollgeschossen ______m²     _____%

9. Bestätigung
Der Lageplan mit zeichnerischem und schriftlichem Teil wurde nach den Bauzeichnungen des/der Entwurfsver-

 fassers/in vom __________________ erstellt; die Übereinstimmung des zeichnerischen Teils mit dem
Auszug aus dem Liegenschaftskataster und die vollständige Ergänzung nach § 4 Abs.4 LBOVVO wird bestätigt.

Lageplanfertiger/in  (Name)   Datum, Unterschrift3

8.3.2.2 Zuschlag nach § 21 a Abs.5 BauNVO

Bauliche Nutzung des Baugrundstücks

1bitte Ansprechpartner/in anführen
2Angabe freiwillig
3Nicht erfoderlich bei Einreichung in Textform

0,1



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 8

Arbeitsschutz

Datum

 Baurechtliches Verfahren 

Wird mit dem vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag gleichzeitig

eine baurechtliche Genehmigung mit beantragt? 
ja nein 

1. Personaleinsatz im Normalbetrieb

Zusätzlich (zum Bestand)  insgesamt max. gleichzeitig anwesend 

Männer 

Frauen 

2. Arbeitszeit

Arbeitstage je Woche  Zahl der Schichten         

Beginn und Ende der

Arbeitszeit  

Schicht 1  Schicht 2  Schicht 3  Schicht 4  

 3. Sozial-, Sanitär- und Sanitätseinrichtungen 

Raum Zahl der Räume Größe (m²)
je Raum

max. Zahl
der Benutzer

Ort (Plan- oder
Raum-Nr.)

 

Pausenräume 

Bereitschaftsräume 

Räume für körperliche 
Ausgleichsübungen 

Frauen Umkleideraum 

Frauen Waschräume 
Duschen oder

Waschbecken

 

 

Frauen-Toilette 

Männer Umkleideraum 

Männer Waschräume  
 

 

Männer-Toilette 

Sanitätsraum 

Duschen oder

Waschbecken

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg) Seite  ___  von  ___

17/03/2021

✔

ca. 4 2

- -

07:00 bis 17:00 Uhr

Schotterwerk

Schotterwerk

Schotterwerk

Schotterwerk

Schotterwerk

1 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 8

Arbeitsschutz

5. Sichtverbindungen nach außen

Sind in allen Hallen / Räumen < 2.000 m², in denen sich ständige Arbeitsplätze befinden, 

Sichtverbindungen nach außen vorhanden?
 

 
 

Wenn nein, Ausführungen dazu in den Antragsunterlagen.  

Hinweis: Erforderlich sind Angaben zur Halle / zum Raum: Größe (m2), Tiefe (m), Fläche (m²) der Sichtverbindung

und Abstand (m) zwischen Unterkante Sichtverbindung und Fußboden. 

6. Erlaubnisbedürftige Anlagen im Sinne der BetrSichV 

Werden Anlagen im Sinne der Betriebssicherheits-Verordnung errichtet,
die durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen sind?

Dampfkesselanlagen der Kategorie IV 

Füllanlagen für ortsbewegliche Druckgeräte mit Druckgasen, Füllkapazität > 10 kg/h 

Gasfüllanlagen 

Lageranlagen für entzündbare Flüssigkeiten (Flammpunkt < 23 °C), Gesamtrauminhalt > 10 000 l 

Füllstellen für Transportbehälter mit entzündbaren Flüssigkeiten (Flammpunkt < 23 °C), Umschlagkapazität >1000 l /h     

Tankstellen zur Betankung mit entzündbaren Flüssigkeiten 

Flugfeldbetankungsanlagen 

Wenn ja, ausführliche Beschreibung der Art und der maßgeblichen Kenngrößen des Herstellers

in den Antragsunterlagen.

    

ja nein

4. Belüftung von Arbeitsräumen

Lüftungsart Ort – Halle / Raum   

Freie Lüftung 

Raumlufttechnische Anlage 

Wird belastete Abluft aus Absauganlagen in Arbeitsräume zurückgeführt?   

Hinweis: Wenn ja, sind je Halle/Raum die Schadstoffe, die Konzentrationen in mg/m³,

die rückgeführte Luftmenge je Stunde und der Luftwechsel je Stunde in einer separaten

Beschreibung aufzuzeigen.

 

 
ja nein

Seite  ___  von  ___

Es handelt sich um Arbeitsplätze im Freien.

2 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 8

Arbeitsschutz

8. Lagerung von Gefahrstoffen / Biostoffen

Gefahrstoff-
bezeichnung

Gefährlichkeits-
merkmal

Menge Lagerort 

Weitere Positionen und die Beschreibung der Schutzmaßnahmen

7. Umgang mit Gefahrstoffen

Gefahrstoff-
bezeichnung

Gefährlichkeits-
merkmal

Arbeitsschritt Zahl der Arbeitnehmer,
die damit umgehen  

Schutzmaßnahmen 
nach GefStoffV

Weitere Positionen und die Beschreibung der Schutzmaßnahmen

Seite  ___  von  ___

Sprengstoff explosionsfähiger 
Sprengstoff, für 
Fachpersonal 
handhabungssicher

Gewinn- 
sprengung

Ausschließlich 
externer 
Sprengmeister

gesetzl. Vorgaben 
werden eingehalten

Im Steinbruch erfolgt keine Lagerung von 
Gefahrstoffen.

3 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 9

Ausgangszustands-
bericht (AZB)

Datum

Angaben zur von diesem Antrag betroffenen Anlage1 

1. Angaben zu den relevant gefährlichen Stoffen

Bei Neuvorhaben oder Änderungsvorhaben:

Werden erstmals relevant gefährliche Stoffe (rgS)2

in der Anlage eingesetzt oder verwendet?

Falls ja, folgende Stoffe / Gemische:

     

 ja  nein           

Bezeichnung

Stoff / Gemisch 
 

 
 

H-Sätze WGK Durchsatz (kg/a)

Lagerkapazität

Bereich

Lagerung

Verwendung

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg) Seite  ___  von  ___

17/03/2021

✔

1 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 9

Ausgangszustands-
bericht (AZB)

Bei Änderungsvorhaben:

 Werden bisher relevant gefährliche Stoffe (rgS)
in der Anlage eingesetzt oder verwendet?

Falls ja, folgende Stoffe / Gemische: 

     
 ja  nein

Betrifft die Änderung die zusätzliche oder anderweitige
Verwendung von relevant gefährlichen Stoffen (rgS)3

Falls ja, folgende Stoffe / Gemische: 

  ja  nein

1 Angaben nur erforderlich für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie. Diese sind in Spalte d des
 Anhangs 1 zur 4. BImSchV mit dem Buchstaben E gekennzeichnet.
2 Zur Ermittlung der Stoff- und Mengenrelevanz: Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht der Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz

(LABO) in Zusammenarbeit mit der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). 
 https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO_Arbeitshilfe_AZB_Stand_2015-04-15.pdf
3 Neue relevant gefährliche Stoffe (Stoff- oder Mengenrelevanz) oder die Verwendung von relevant gefährlichen Stoffen in einem anderen Bereich.

Bezeichnung

Stoff / Gemisch 
 

 
 

H-Sätze WGK Durchsatz (kg/a)

Lagerkapazität

Bereich

Lagerung

Verwendung

Bezeichnung

Stoff / Gemisch 
 

 
 

H-Sätze WGK Durchsatz (kg/a)

Lagerkapazität

Bereich

Lagerung

Verwendung

Seite  ___  von  ___

✔

✔

2 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 9

Ausgangszustands-
bericht (AZB)

2. Angaben zum Ausgangszustandsbericht

 Es wird ein Ausgangszustandsbericht (AZB) erstellt

Der AZB bezieht sich 

 auf das gesamte Anlagengrundstück

 auf folgende Teilbereiche:

 der AZB ist Teil der Antragsunterlagen

 der AZB wird vor Errichtung nachgereicht bis [Datum]4

 der AZB wird vor Inbetriebnahme vorgelegt

 Der für die Anlage bereits erstellte AZB wird fortgeschrieben   ja   nein

 der fortgeschriebene AZB ist Teil der Antragsunterlagen

 der fortgeschriebene AZB wird vor Errichtung nachgereicht bis        [Datum]5

 der fortgeschriebene AZB wird vor Inbetriebnahme vorgelegt

 Es wird ein Nachweis vorgelegt, dass die Möglichkeit der Verschmutzung des Bodens

und des Grundwassers nicht besteht, da aufgrund der tatsächlichen Umstände ein

Eintrag ausgeschlossen ist 

Die Nachweisführung erstreckt sich 

 auf das gesamte Anlagengrundstück

 auf folgende Teilbereiche:

 der Nachweis ist Teil der Antragsunterlagen

 der Nachweis wird vor Errichtung nachgereicht  bis   [Datum]6

 der Nachweis wird vor Inbetriebnahme vorgelegt

4, 5, 6   Spätester Zeitpunkt: Vor Inbetriebnahme.

Seite  ___  von  ___

Ersteller:  Erstelldatum:  

3 3



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 10.1

Anlagensicherheit  
Störfall-Verordnung

Datum

1. Die von diesem Antrag betroffene Anlage ist gemäß der Störfall-Verordnung

(12. BImSchV) wie folgt einzuordnen: 

Die Anlage ist nicht Teil eines Betriebsbereiches nach § 1 der 12. BImSchV 

(Formblatt 10.1 und 10.2 nicht ausfüllen)

Die Anlage ist Teil eines Betriebsbereiches nach § 1 der 12. BImSchV

Betriebsbereich der unteren Klasse

Betriebsbereich der oberen Klasse

Stand des relevanten Sicherheitsberichts: 

Ggf. Bezeichnung des relevanten Sicherheitsberichts:

 

Stoffe nach Anhang I der 12. BImSchV Maximalmenge

Nummer 
Gefahren-
kategorien Bezeichnung

des Stoffes oder Gemisches

in der Anlage1

[kg] 

im Betriebsbereich2

[kg] 

Sp. 1 Sp. 2 geplant  bisher  bisher 

2. Vorhandensein gefährlicher Stoffe nach § 2 Nr. 5 der Störfall-Verordnung

Die bereits nach § 7 Störfall-Verordnung angezeigten Mengen an Stoffen im Betriebsbereich

ändern sich durch die beantragte Änderung nicht, zur Begründung / Erläuterung wird auf

den Textteil verwiesen    

1 Die Störfall-Stoffmengen beziehen sich auf die gesamte Anlage einschließlich der Nebeneinrichtungen. 
2 Die Störfall-Stoffmengen beziehen sich auf den gesamten Betriebsbereich.

 

geplant

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg) Seite  ___  von  ___

17/03/2021

✔

1 2



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 10.1

Anlagensicherheit  
Störfall-Verordnung

1 Die Störfall-Stoffmengen beziehen sich auf die gesamte Anlage einschließlich der Nebeneinrichtungen. 
2 Die Störfall-Stoffmengen beziehen sich auf den gesamten Betriebsbereich.

 

Stoffe nach Anhang I der 12. BImSchV Maximalmenge

Nummer 
Gefahren-
kategorien Bezeichnung

des Stoffes oder Gemisches

in der Anlage1

[kg] 

im Betriebsbereich2

[kg] 

Sp. 1 Sp. 2 geplant  bisher  bisher geplant

Seite  ___  von  ___1 2



       Antragsunterlage

für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Anlage 1 / Formblatt 11

Umweltverträglichkeits-
prüfung

Seite 1 von 1

Datum

ggf. Größen- oder Leistungswerte des UVP-Berichts, Erstelldatum:     

1 Zu den Buchstaben: 
X: Das Vorhaben ist in Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG aufgeführt und die mit dem Buchstabe X
 gekennzeichneten Größen- oder Leistungswerte werden erreicht oder überschritten (§ 6 UVPG).
S: Das Vorhaben ist in Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG aufgeführt und die mit dem Buchstabe S
 gekennzeichneten Größen- oder Leistungswerte werden erreicht oder überschritten (§ 7 UVPG).
A: Das Vorhaben ist in Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG aufgeführt und die mit dem Buchstabe A
 gekennzeichneten Größen- oder Leistungswerte werden erreicht oder überschritten (§ 7 UVPG). 

2 Siehe Fußnote 1.
3 Grundvorhaben (Bestandsanlage; früheres Vorhaben) ggf. einschließlich späterer Änderungen.
4 Siehe Fußnote 1.
5 Siehe Textteil des Leitfadens, Kapitel 4.2.2.1 und Anlage 4 (Ablaufschema UVP).

Bei Neuvorhaben: Zuordnung des Vorhabens gemäß Anlage 1 zum UVPG 

Nummer Spalte

 
 Sp. 1

 Sp. 2

Buchstabe1

X

S

A

Größen- oder Leistungswerte des Neuvorhabens 

Für das Grundvorhaben oder spätere Änderungen wurde eine UVP durchgeführt:   

Das Vorhaben ist zugleich benachbartes Schutzobjekt
(§ 3 Abs. 5d BImSchG) innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen (§ 3 Abs. 5a BImSchG)

Bei Änderungsvorhaben: Zuordnung des Vorhabens gemäß Anlage 1 zum UVPG

Nummer Spalte

 
 Sp. 1

 Sp. 2

Buchstabe2

X

S

A

Größen- oder Leistungswerte des Änderungsvorhabens 

Grundvorhaben3: Zuordnung des Vorhabens gemäß Anlage 1 zum UVPG

Nummer Spalte

 
 Sp. 1

 Sp. 2

Buchstabe4

X

S

A

Größen- oder Leistungswerte des Grundvorhabens (s. Leitfaden, S. 37, 38) 

Größen- oder Leistungswerte späterer Änderungen 

ja nein

ja nein

kumulierende Vorhaben5:
Angaben im Textteil des Antrags erforderlich unter Verweis auf die maßgeblichen Paragraphen
des UVPG sowie bei der Vorprüfung auf die Anlagen 2 und 3 zum UVPG.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg)

17/03/2021

2.1.2

✔

✔

Errichtung und Betrieb eines Steinbruchs mit einer Abbaufläche von 10 ha 
bis weniger als 25 ha

2.1.2

✔

✔


